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Sitzung des Werkausschusses Ludwigshafen 
 
Die Mitglieder des Werkausschusses Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen treten am  
 

Freitag, 29. November 2019, 14 Uhr, 
im Speisesaal, Kaiserwörthdamm 3, 

 
zu einer öffentlichen/nichtöffentlichen Sitzung zusammen. 
 

T a g e s o r d n u n g: 
Öffentliche Sitzung 

 
1. Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren in der Abfallentsorgung 

(Abfallgebührenordnung) zum 01.01.2020 
2. Änderung der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen, Gebührenanpassung zum 01.01.2020 
3. Wirtschaftsplan 2020 des WBL 
4. Erneuerung Rechenanlage Betriebspunkt Kurzweil  

-Maßnahmegenehmigung- 
5. Kanalsanierung Volkerstraße  

-Erweiterung der Maßnahmegenehmigung- 
 
In der nichtöffentlichen Sitzung werden Vergabeentscheidungen behandelt. 
 
Ludwigshafen am Rhein, 25.11.2019 
 
gez. 
Klaus Dillinger 
Beigeordneter 
 
 
  



Amtliche Bekanntmachung 
 
Ablauf des Nutzungsrechts an Familiengräbern. 
Das Nutzungsrecht an den nachstehend aufgeführten Gräbern endet im Laufe des Jahres 2020. 
 
Das Nutzungsrecht an diesen Gräbern kann verlängert oder zurückgegeben werden. Wir bitten um schriftliche 
Mitteilung. Sollte das Nutzungsrecht nicht verlängert werden, müssen die Gräber dann abgeräumt werden. 
 
Außerdem endet am 31.12.2020 das Nutzungsrecht an Reihengräbern und Urnenreihengräbern für die in der 
Zeit vom 01.01.2000 bis 31.12.2000 verstorbenen Erwachsenen und die in der Zeit vom 01.01.2005 bis 
31.12.2005 verstorbenen Kinder. 
 
Das Nutzungsrecht an diesen Gräbern kann leider nicht verlängert werden; die Grabsteine und Fundamente 
sind bis zum 31.12.2020 zu entfernen. 
 
Andernfalls ist die Stadtverwaltung zu ihrem Bedauern gezwungen, Grabsteine, Fundamente und 
Grabeinfassungen zu entfernen. Die genannten Gegenstände müssten dann als herrenlose Sache behandelt 
werden. 
 
gez. 
Peter Nebel  
Werkleitung 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
  



AUSZUG  

Aus der Niederschrift 
Über die Sitzung des Stadtrates am 24.06.2019 
Öffentlich          TOP 7 
 
Soziale Stadt „Dichterviertel“-Festlegung des Untersuchungsgebietes  
Vorlage Nr.:20197385 
          

A N T R A G 
 

Der Stadtrat möge wie folgt beschließen: 

1. Der Stadtrat beschließt, dass die Maßnahmen des Städtebauförderprogramms  Soziale Stadt für das 
Programmgebiet  „Dichterviertel“ auf der Grundlage der Bewerbungsunterlagen konkretisiert werden 
sollen. Dazu wird das vorläufige Stadterneuerungsgebiet entsprechend dem beiliegenden Lageplan 
festgelegt. 
 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, mit der Projektumsetzung zu beginnen. 
Dazu ist zunächst ein Förderantrag für 2019 zu stellen und nach der Bewilligung  durch das Land ein 
Integriertes Entwicklungskonzept (IEK)nach §171e BauGB zu erarbeiten und vorbereitende 
Maßnahmen (z.B. Einrichtung eines Quartiersmanagements)einzuleiten. 
 
Sollten sich im Prozess der Erarbeitung des Entwicklungskonzepts noch Änderungen in den 
Abgrenzungen des Gebietes ergeben, werden diese dem Stadtrat zusammen mit dem IEK erneut zur 
Beschlussfassung vorgelegt. 

 

Beschlusss des Stadtrates:  

Antrag einstimmig angenommen.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Anlage: Abgrenzung des vorläufigen Stadterneuerungsgebietes 

 
 



 
 
 
 
Ausschreibungen der Stadt Ludwigshafen 
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Ludwigshafen finden Sie ab sofort unter 
www.auftragsboerse.de. 
Dort können Sie alle Ausschreibungsunterlagen kostenlos abrufen! 
Es ist Ziel der Stadt Ludwigshafen die Umsetzung der elektronischen Vergabe weiter zu stärken. 
Um die Vergabevorgänge zwischen Auftraggeber und Bietern möglichst einfach und effizient zu 
gestalten, hat sich die Stadt Ludwigshafen der neuen und optimierten E-Vergabeplattform der 
Metropolregion Rhein-Neckar angeschlossen. 


